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1 Hinweise zur Nutzung von PHYTO in TRACES während der COVID-19 
Pandemie  

Die nationalen Pflanzenschutzorganisationen der Drittländer haben passwortgeschützten Zugang zu 
TRACES PHYTO und geben die Daten direkt in PHYTO ein. Damit erzeugen Sie ein 
Pflanzengesundheitszeugnis, zunächst ohne Unterschrift und Siegel (weder elektronisch noch auf 
einem Papierdokument). Während der COVID-19 Pandemie können die zuständigen Behörden die 
PHYTO ohne Unterschrift und Siegel anerkennen, wenn sie durch die nationale 
Pflanzenschutzorganisation des Drittlandes eingegeben wurden. 

2 Zugriff auf das PHYTO und Erstellen eines GGED-PP 

Sowohl der/die Verantwortliche für die Sendung als auch die Grenzkontrollstellen können wie folgt 
Zugang zu den entsprechenden PHYTO bekommen: 

Anstatt zum GGED Menü zu gehen, wählt man unter „Bescheinigungen“ das Menü PHYTO aus. 

 
Abbildung 1: TRACES Menü "Bescheinigungen" 

Klicken Sie auf „Suchen“, um alle PHYTOs anzeigen zu lassen, die Ihre Firma/Ihre Grenzkontrollstelle 
betreffen. Die Funktion „Clone as CHED“ befindet sich oben rechts (blaue Schaltfläche). Durch 
Anklicken wird eine Verlinkung zwischen dem PHYTO und einem neuen GGED erstellt.  
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Abbildung 2: TRACES Suchmaske für PHYTO 

 
Abbildung 3: Suchergebnis: Liste der PHYTOs 

Ein/e Verantwortliche/r für die Sendung bzw. eine Grenzkontrollstelle kann aus einem PHYTO auch 
ein GGED erstellen, wenn er/sie nicht im PHYTO genannt worden ist (z.B. wenn das Drittland den/die 
Verantwortliche/n für die Sendung an der Grenze nicht kannte oder wenn die Grenzkontrollstelle 
während des Transportes geändert wurde, usw.). Um dies zu tun, klicken Sie auf die blaue 
Schaltfläche oben („Clone as CHED“).  

Sie werden dann nach 3 Kriterien gefragt, um nachzuweisen, dass das PHYTO trotzdem zu Ihnen 
gehört. Der/die Verantwortliche für die Sendung oder die Grenzkontrollstelle bekommen diese 
Informationen durch Kommunikation mit Ihrem/Ihrer Handelspartner/in. Dann kann die Klonierung 
begonnen werden. 

 
Abbildung 4: TRACES Schaltflächen für PHYTOs 

 
Abbildung 5: Klonierung von PHYTOs mit Eingabefeld für Kriterien 
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